
            “Die Post geht ab” 
               Badminton e. V.

         Beitragsordnung

Beschluss der Mitgliederversammlung vom 25.06.2019

§ 1 Höhe der Beiträge 

1. Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt 30,00 €.  
2. Gastspieler überweisen den Gastspielbeitrag in Höhe von 10,00 € je Trai

ningstag als Spende auf unser Vereinskonto.

§ 2 Aufnahmegebühren 

1. Die Aufnahmegebühr beträgt 30,00 €.

§ 3 Fälligkeit 

    1. Die Aufnahmegebühr wird mit Annahme des Aufnahmeantrags in voller

         Höhe fällig.

     2. Der Monatsbeitrag wird mit Annahme des Aufnahmeantrags in voller

         Höhe fällig.

§ 4 Zahlungsweise 

1. Die Zahlung des Beitrages erfolgt durch Überweisung auf das Konto des Ver
eins bis zum 15. des Monats, in dem er fällig ist.

2. Beitrag und Aufnahmegebühr (einmalig) sind im Zahlungsbeleg getrennt aus
zuweisen.

§ 5 Zahlungsfreistellung

     1. Eine zeitlich befristete Aussetzung der Beitragspflicht ist bei
         gesundheitsbedingter      Spielunfähigkeit eines Vereinsmitgliedes möglich, die 
         von einem Arzt attestiert sein muss. 

§ 6 Inkrafttreten

     1. Die Beitragsordnung tritt mit dem heutigen Tage in kraft. Vorherige
         Beitragsordnungen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

                                                                                   Strausberg, 25.06.2019


